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Einleitung

Die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts haben den Blick auf Ehe und 
Familie grundlegend gewandelt. Noch im Jahre 1962 befand der BGH, dass 
sich Eltern, die es ihren verlobten Kindern gestatten, „wie Mann und Frau“ 
zusammenzuleben, der schweren Kuppelei gemäß der damaligen §§ 180 ff. 
StGB schuldig machen.1 Zur Begründung heißt es, „die sittliche Ordnung 
fordere, daß sich der Verkehr der Geschlechter grundsätzlich in der Einehe 
vollziehe, weil der Sinn und die Folge des Verkehrs das Kind ist, das nur in 
der Gemeinschaft der Familie gedeihen kann, und daß daher der ernstliche 
Wille der Verlobten zur Ehe für sich allein nicht die Unzüchtigkeit des Ver-
kehrs zwischen ihnen beseitigt.“2 Deutlicher kann das traditionelle Familien-
verständnis nicht zum Ausdruck gebracht werden: Familie ist, jedenfalls 
idealerweise, die eheliche Familie. Nichteheliche Familien sind zu vermei-
den, eheliche Familien schützens- und fördernswert. Geschlechtsverkehr, 
ohnehin nur zwischen Mann und Frau akzeptiert, hat sich auf die Ehe zu 
beschränken. Er führt nicht nur zur Schwangerschaft, sie ist auch sein Zweck.

Die Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts brachten 
moderne Verhütungsmethoden hervor, allen voran die Entwicklung der Anti-
babypille, beendeten die Zwangsläufigkeit der Schwangerschaft und enttabu-
isierten Sexualität. Familienplanung wurde möglich, ohne ein Leben in 
Keuschheit führen zu müssen. Zugleich wurde der Weg zur Gleichberechti-
gung der Frau geebnet, die nun nicht mehr darauf beschränkt war, Kinder zu 
bekommen und diese versorgen zu müssen. Statt Hausfrau zu sein, können 
Frauen heute einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Das „male breadwinner mo-
del“ wurde durch Doppelverdienerehen abgelöst.

Nichtehelich geborene Kinder werden nicht mehr als mit dem Makel der 
Unzucht behaftet angesehen. Die Familienformen sind vielfältiger geworden, 
Menschen bekommen Kinder, ohne verheiratet zu sein, sie heiraten, ohne 
sich für Kinder zu entscheiden oder verzichten auf Ehe und Kinder. Hinzu 
kommen „patchwork-“ und „Regenbogenfamilien“, die das hergebrachte 
Muster von Vater, Mutter und Kindern sprengen. Das Leitbild der bürgerli-
chen Familie ist unter Druck geraten, das Verhältnis der Ehe zur Familie 
unsicherer geworden. Dies gilt umso mehr, seit sich in den vergangenen 

1 BGHSt 17, 230 (231).
2 BGHSt 17, 230 (232).
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Jahrzehnten Tendenzen abzeichnen, auch gleichgeschlechtlichen Partner-
schaften rechtliche Anerkennung zukommen zu lassen oder die Ehe für 
gleichgeschlechtliche Partner zu öffnen.

Gleichzeitig hat die Planbarkeit von Familie dazu geführt, dass die Gebur-
tenrate stark zurückgegangen ist. Seit 1972 übersteigt die Zahl der Sterbefälle 
in Deutschland die Zahl der Geburten. Zusammen mit einer gestiegenen Le-
benserwartung der Menschen kommt es zu einer Veränderung der Bevölke-
rungsstruktur. Die Bevölkerung schrumpft und altert, der demografische 
Wandel hat begonnen. Die Zunahme des Anteils älterer Menschen an der 
Bevölkerung und der Mangel an Kindern verursachen gesellschaftliche Pro-
bleme. Der hiermit einhergehende Mangel an erwerbsfähigen Personen in der 
Wirtschaft wird dauerhaft selbst durch steigende Automatisierung nicht aus-
zugleichen sein. Wirtschaftswachstum zu generieren wird schwieriger, mit-
telfristig drohen Stagnation und Rezession. Der demografische Wandel be-
droht zudem die Sozialversicherungssysteme. Ein umlagefinanziertes Ren-
tensystem wie das deutsche basiert auf der Annahme, dass genügend Er-
werbstätige vorhanden sind, um die Versorgung der Leistungsbezieher zu 
finanzieren.3 Der legendäre, Konrad Adenauer zugeschrieben Ausspruch 
„Kinder kriegen die Leute immer!“ hat sich als Irrtum erwiesen und die 
Grundlagen des Rentenversicherungssystems sind in Gefahr.

Die deutsche Politik ist sich des Problems bewusst. Die Familie rückt 
nicht als sittlich-moralische, sondern als wirtschaftliche, bevölkerungspoliti-
sche Keimzelle der Gesellschaft in den Vordergrund. Familienpolitik wird 
auch Bevölkerungspolitik, Familienförderung bedeutet unter anderem, die 
Entstehung von Familien zu begünstigen4 und die Gefahren, die Familien 
drohen, abzuwenden. Besonders die Erwerbstätigkeit beider Partner birgt die 
Gefahr, dass sich Kinderwünsche nicht realisieren lassen, weil Familie und 
Beruf nicht ausreichend miteinander vereinbar sind.5 Den grundrechtlichen 
Rahmen bildet dabei vor allem Art. 6 Abs. 1 GG, wonach Ehe und Familie 
unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen.

Der demografische Wandel ist indes kein deutsches, sondern ein europäi-
sches Problem. Ganz Europa altert und schrumpft, die Geburtenrate liegt in 
allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter dem Generationenersatz-
niveau. Das Problem ist längst auf der Tagesordnung der Organe der EU 
angekommen. Die Kommission betont in ihrer Mitteilung „Die demografi-
sche Zukunft Europas – Von der Herausforderung zur Chance“ die Notwen-

3 Vgl. § 153 SGB VI.
4 Zur Steuerbarkeit der Geburtenrate durch staatliche Familienförderung Brosius-

Gersdorf, Demografischer Wandel und Familienförderung, S. 118 ff.
5 Brosius-Gersdorf, Demografischer Wandel und Familienförderung, S. 93 ff.
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digkeit, aber auch die Möglichkeit eines Europas, das die demografische 
Erneuerung begünstigt.6 Die Europäische Union ist jedoch kein Staat, son-
dern eine supranationale Organisation. Gemäß dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung darf sie nur tätig werden, wenn und soweit ihr die Mit-
gliedstaaten eine entsprechende Kompetenz eingeräumt haben. Eine aus-
drückliche Kompetenz zum Schutz von Ehe und Familie oder zur Regelung 
des Familienrechts wird man in den Verträgen vergeblich suchen. Ehe, Fami-
lie und ihr Schutz sind vornehmlich Sache der Mitgliedstaaten. Angesichts 
der angestrebten „immer engeren Union der Völker Europas“ (Art. 1 Abs. 1 
EUV) muss das allerdings nicht auf ewig so bleiben.

Der Schutz von Ehe und Familie hat jedenfalls bereits Eingang in das 
Primärrecht gefunden. Seit dem Inkrafttreten des Vertragswerkes von Lissa-
bon im Jahre 2009 verfügt die Europäische Union mit der Charta der Grund-
rechte7 der Europäischen Union über einen kodifizierten Grundrechtskatalog. 
Die Grundrechtecharta enthält auch Normen, die sich mit Ehe und Familie 
befassen. Art. 9 Grundrechtecharta (GRC) gewährt jedem Menschen das 
Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen. Gem. Art. 7 GRC 
hat jeder Mensch Anspruch auf die Achtung seines Familienlebens. Damit 
lässt es die Grundrechtecharta aber nicht bewenden. Art. 33 Abs. 1 GRC ge-
währleistet den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz der Familie, 
Art. 33 Abs. 2 GRC Gewährleistungen zu Mutterschutz und Elternurlaub.

Aus grundrechtlicher Sicht scheint die Europäische Union für den Schutz 
von Ehe und Familie gut gerüstet zu sein. Zugleich werden viele Fragen 
aufgeworfen: Erstens danach, ob es überhaupt einen europäischen Ehe- und 
Familienbegriff gibt, weil der Begriff der Ehe in den Mitgliedstaaten kontro-
vers diskutiert wird und der Union keine Kompetenzen zur Regelung dieser 
Materien zukommen. Zweitens danach, welche Schutzdimensionen den 
Grundrechten innewohnen; ob es sich um Abwehrrechte handelt oder ob sie 
die Union zu Tätigkeiten zugunsten des Schutzes der Familie oder der Ehe 
verpflichten und möglicherweise ein Fördergebot zugunsten der Familie ent-
halten. Insbesondere bei Art. 33 CRC ist nicht geklärt, welche Rechtswirkun-
gen er zu erzeugen vermag, ob die Norm überhaupt „Grundrechte“, oder nur 
„Grundsätze“ enthält. Mit anderen Worten sind die dogmatischen Strukturen 
des Schutzes von Ehe und Familie in der Grundrechtecharta bisher ungeklärt.

Diesen Fragen soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Dazu 
wird zuerst ein kurzer Überblick über die Entwicklung von Ehe und Familie 
in Europa gegeben. Im Anschluss folgt ein Blick auf die mitgliedstaatlichen 

6 Europäische Kommission, Mitteilung v. 12.10.2006, KOM (2006) 571 endgültig; 
bekräftigt in der Mitteilung vom 29.4.2009, KOM (2009) 180 endgültig.

7 Im Folgenden „Grundrechtecharta“.


